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Gesetz 
vom 10. April 2014 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
die Krankenversicherung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 24. November 1971 über die Krankenversicherung 
(KVG), LGBl. 1971 Nr. 50, in der geltenden Fassung, wird wie folgt 
abgeändert: 

Art. 16c Abs. 1, 4, 5, 5a, 6, 6a und 7a 

1) Die Leistungserbringer erstellen ihre Rechnungen für die Leistun-
gen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nach Tarifen und 
Preisen. Diese werden in Tarifverträgen zwischen dem Kassenverband 
und den Verbänden der Leistungserbringer vereinbart oder in den vom 
Gesetz bestimmten Fällen von der Regierung vereinbart oder festgelegt. 
Dabei ist auf eine betriebswirtschaftliche Bemessung und eine sachge-
rechte Struktur der Tarife zu achten. Die Leistungserbringer dürfen für 
Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung keine weiter-
gehenden Vergütungen berechnen. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 17/2014 und 19/2014 
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4) Die Regierung kann nach Anhören des Kassenverbandes und der 
betroffenen Leistungserbringer eine bestimmte Tarifart und eine be-
stimmte Tarifstruktur vorschreiben oder Grundsätze für eine wirtschaft-
liche Bemessung und eine sachgerechte Struktur sowie für die Anpassung 
der Tarife aufstellen. Sie kann sich an Tarifverhandlungen vertreten lassen. 

5) Die Tarifverträge bedürfen der Genehmigung der Regierung. Diese 
prüft, ob die abgeschlossenen Vereinbarungen dem Gebot der Wirtschaft-
lichkeit und Billigkeit, den Anforderungen an die Qualitätssicherung 
sowie den übrigen Bestimmungen des Gesetzes entsprechen. 

5a) Der Kassenverband macht die von der Regierung genehmigten 
Tarifverträge auf geeignete Weise öffentlich zugänglich. 

6) Kommt zwischen dem Kassenverband und den Verbänden von 
Leistungserbringern kein Tarifvertrag zustande oder können sie sich 
nicht auf die Erneuerung eines bestehenden Tarifvertrages einigen, so legt 
die Regierung nach Anhören der Verbände mit Verordnung den Tarif für 
die Vergütung der Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversi-
cherung sowie weitere Bedingungen und Auflagen für die Abrechnung 
mit den Kassen fest; die Regierung setzt den Verbänden vorgängig eine 
Frist von höchstens zwölf Monaten für den Abschluss eines Tarifvertra-
ges. Sie kann ihre Regelung befristen. 

6a) Erweist sich ein bestehender Tarifvertrag als nicht mehr sachge-
recht, fordert die Regierung die Tarifpartner auf, binnen einer Frist von 
höchstens zwölf Monaten Anpassungen vorzunehmen und zur Geneh-
migung vorzulegen. Kommen die Tarifpartner der Aufforderung nicht 
fristgerecht oder nicht hinreichend nach, kann die Regierung nach Anhö-
ren der Tarifpartner mit Verordnung Anpassungen vornehmen. 

7a) Die Tarifpartner und die Regierung achten darauf, dass eine quali-
tativ hoch stehende und zweckmässige gesundheitliche Versorgung zu 
möglichst günstigen Kosten erreicht wird. 



3 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Kundmachung in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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